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1. Die Landrätekonferenz betont, dass das Jugendticket mit landesweiter Geltung zur Stärkung 
der Attraktivität des ÖPNV beitragen kann. Dabei sehen die kommunalen Aufgabenträger die 
finanziellen Rahmenbedingungen in der Startphase des Jugendtickets nach wie vor kritisch 
und hier insbesondere die Quotelung Land – Kommunen mit der entsprechenden Beteiligung 
auch an der landesweiten Komponente als nicht gerechtfertigt an.  

 
2. Gleichzeitig begrüßt die Landrätekonferenz die aktuell erfolgte Verständigung über eine ge-

meinsame Erklärung zur Einführung des Jugendtickets zwischen Verkehrsministerium, 
Landkreistag, Städtetag und VDV und stimmt dieser zu. Dabei ist insbesondere die Ver-
schiebung des Einführungszeitpunkts auf den 1. März 2023, die Durchführung von zwei Eva-
luationsphasen mit einer Grundsatzevaluation auch zur Finanzierungsverteilung Land – 
Kommunen sowie die Absichtserklärung der Vorsitzenden der Regierungsfraktionen vom 23. 
März 2022 zur gesetzlichen Verankerung ab 2026 positiv hervorzuheben. Vor diesem Hin-
tergrund stellen die kommunalen Aufgabenträger ihre Forderungen/Bedenken vorerst, bezo-
gen auf die Startphase, zurück und begleiten die Einführung konstruktiv.  

 
3. Mit Verweis auf die Maßgaben der gemeinsamen Erklärung zum Jugendticket sowie auf die 

Absichtserklärung der Vorsitzenden der Regierungsfraktionen wirbt die Landrätekonferenz 
bei den Landkreisen dafür, den zuständigen Gremien die Einführung des Jugendtickets zum 
1. März 2023 vorzuschlagen. 


